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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1

AVG §69

SDG 1975 §10 Abs1 Z1

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. AVG § 69 heute

2. AVG § 69 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 69 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. AVG § 69 gültig von 01.01.1999 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. AVG § 69 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Nach § 10 Abs. 1 Z 1 SDG 1975 ist die Eigenschaft als allgemein beeideter und gerichtlich zerti9zierter Sachverständiger

zu entziehen, wenn sich herausstellt, dass die Voraussetzungen für die Eintragung seinerzeit nicht gegeben gewesen

oder später weggefallen sind. Die Norm erlaubt somit ausdrücklich eine Durchbrechung der Rechtskraft früherer

Eintragungs- und damit auch Rezerti9zierungsbescheide, wenn Umstände bekannt werden, die gegen die Eintragung

bzw. Rezerti9zierung gesprochen hätten oder die Voraussetzungen für die Eintragung bzw. Rezerti9zierung

nachträglich weggefallen sind. Einer Wiederaufnahme des Eintragungs- oder Rezerti9zierungsverfahrens bedarf es

daher nicht, womit auch den einschlägigen Fristen für ein Wiederaufnahmeverfahren im gegenständlichen Kontext

keine Bedeutung zukommt.Nach Paragraph 10, Absatz eins, Zi@er eins, SDG 1975 ist die Eigenschaft als allgemein

beeideter und gerichtlich zerti9zierter Sachverständiger zu entziehen, wenn sich herausstellt, dass die

Voraussetzungen für die Eintragung seinerzeit nicht gegeben gewesen oder später weggefallen sind. Die Norm erlaubt

somit ausdrücklich eine Durchbrechung der Rechtskraft früherer Eintragungs- und damit auch

Rezerti9zierungsbescheide, wenn Umstände bekannt werden, die gegen die Eintragung bzw. Rezerti9zierung

gesprochen hätten oder die Voraussetzungen für die Eintragung bzw. Rezerti9zierung nachträglich weggefallen sind.

Einer Wiederaufnahme des Eintragungs- oder Rezerti9zierungsverfahrens bedarf es daher nicht, womit auch den

einschlägigen Fristen für ein Wiederaufnahmeverfahren im gegenständlichen Kontext keine Bedeutung zukommt.
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